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Gute Bildung hat ihren Preis – Faire Löhne für Lehrpersonen! 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat Vorschläge zur Anpassung der Gehälter im 
Volksschulbereich zu unterbreiten. Er orientiert sich dabei an einer Analyse der Berufsfunktionen in 
den drei Zyklen der Volksschule und an der Konkurrenzfähigkeit der bernischen Gehälter im inter-
kantonalen Vergleich. 
Begründung: 
Der Bericht des Regierungsrates zu den Anstellungsbedingungen der Lehrkräfte zeigt, dass die 
Gehälter der Lehrpersonen nicht konkurrenzfähig und in einzelnen Kategorien sogar tiefer als in 
jedem anderen Kanton sind. Der Regierungsrat kommt im Bericht entsprechend zum Schluss, dass 
sich der Bedarf ergibt, «die Gehaltsklassen im Volksschulbereich und gezielte zeitliche Entlastun-
gen der Lehrkräfte zu überprüfen.»  
Den stärksten Anpassungsbedarf weisen Primarlehrkräfte auf. Obschon sie seit vielen Jahren eine 
Ausbildung auf Hochschulniveau absolvieren, entspricht die Gehaltsklasse 6 noch immer einer 
Ausbildung auf Sekundarstufe II (Seminar). Ebenso wichtig ist, dass sich die Gehälter auf eine Ana-
lyse der Berufsfunktionen abstützen. In diesem Zusammenhang ist auch die zunehmende Belas-
tung der Lehrpersonen zu erwähnen. 
In Anbetracht der finanziell anspruchsvollen Situation des Kantons legt die vorliegende Motion den 
Fokus auf die Volksschule und insbesondere auf die Primarlehrkräfte. Allerdings sind mittelfristig 
auch die Anstellungsbedingungen von Lehrkräften der Sekundarstufen I und II dem Durchschnitt 
anderer Kantone anzupassen. 
Begründung der Dringlichkeit: Die vorliegende Motion soll zusammen mit dem Bericht des Regie-
rungsrates zu den Anstellungsbedingungen der Lehrkräfte diskutiert werden. Dies ist nur möglich, 
wenn die Motion als dringlich erklärt wird. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständigkeitsbe-
reich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen 
recht grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und 
der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages und die Entscheidverantwortung bleibt 
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beim Regierungsrat. 
Der Motionär fordert vom Regierungsrat, dem Grossen Rat Vorschläge zur Anpassung der Gehälter 
der Lehrkräfte, vordringlich der Primarstufe, aber mittelfristig auch der Sekundarstufe I und II zu 
unterbreiten. Er habe sich dabei an einer Analyse der Berufsfunktionen in den drei Zyklen der 
Volksschule und an der Konkurrenzfähigkeit der bernischen Gehälter im interkantonalen Vergleich 
zu orientieren. 
Die mit der Motion geforderten Vorschläge zur Anpassung der Gehaltsklassen sind in Zusammen-
hang mit dem Bericht des Regierungsrates über die Anstellungsbedingungen der Lehrkräfte1 zu 
betrachten. Der in der Märzsession 2017 vom Grossen Rat zur Kenntnis genommene Bericht zeigt 
auf, dass die Gehälter der bernischen Lehrkräfte nicht oder nur bedingt konkurrenzfähig sind. Be-
sonders ausgeprägt sind die Rückstände im Volksschulbereich, in dem die bernischen Löhne und 
dabei insbesondere die Anfangsgehälter der Primar- und der Sekundarstufe I unterdurchschnittlich 
sind. Die Gehälter nach mehreren Dienstjahren werden sich zwar dank der im September 2013 vom 
Grossen Rat festgelegten Änderung der Gehaltsentwicklung mittelfristig leicht verbessern. Doch 
auch mit dieser Massnahme bleiben die bernischen Gehälter vor allem im Volksschulbereich (ins-
besondere Primar- und Sekundarstufe I) nach wie vor wenig konkurrenzfähig.  
Eine der Handlungsfelder des Regierungsrates im Bericht über die Anstellungsbedingungen der 
Lehrkräfte im interkantonalen Vergleich stellt deshalb die Prüfung dar, ob die Gehaltsklassen im 
Volksschulbereich (Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe I) erhöht und dadurch die inter-
kantonale Konkurrenzfähigkeit und die Attraktivität des Lehrberufs verbessert werden könnte.  
Im Rahmen der Beratung des Berichts in der Märzsession 2017 wurde die Absicht des Regierungs-
rates, die Gehaltsklassen zu überprüfen, durch die Überweisung der folgenden Planungserklärung 
der Bildungskommission (BiK) gestützt: «Mittelfristig ortet die BiK Handlungsbedarf in der Berufs-
einstiegsphase sowie im Bereich Entlohnung der Primarschulpersonen. Der Regierungsrat wird 
beauftragt, der BiK Szenarien vorzulegen, wie er in diesen Handlungsfeldern Verbesserungen errei-
chen will.» 
Diese Planungserklärung wird der Regierungsrat umsetzen. Angesichts der hohen finanziellen 
Auswirkungen möglicher Massnahmen sind bei einem Entscheid die finanziellen Rahmenbedingun-
gen des Kantons sowie andere personalpolitische Anliegen zu berücksichtigen und eine Priorisie-
rung ist vorzunehmen.  
Ob eine allfällige Änderung der Gehaltsklassen, insbesondere auf der Primarstufe, zwingend mit 
einer Analyse der Berufsfunktionen in der Volksschule umzusetzen ist, wird ebenfalls zu prüfen 
sein. 
Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, die Annahme der Motion 
als Postulat. 
 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
 
Präsidentin. Traktandum 20 wird zurückgezogen. Der Motionär gibt eine Erklärung ab. 
 
Roland Näf, Muri (SP). Als ich diesen Vorstoss im Januar einreichte, habe ich bewusst auf den 
Bericht gezielt, den wir im März im Grossen Rat behandelt haben. Ich habe ihn als dringlich einge-
reicht und erwartet, dass man diesen Vorstoss zusammen mit dem Bericht behandelt. Es hat mich 
sehr erstaunt, dass das nicht der Fall war. Das hätte Sinn gemacht. Nun hatten wir gestern eine 
Mittagsveranstaltung mit der Bildung Bern. Dort habe ich von der FDP, der BDP und der SVP ge-
hört, das sei ja bereits «aufgegleist». Ich glaube, das war ein Wort von Grossrat Stähli. Die Motion 
sei unnötig, denn mit dem Bericht hätten wir ja diese Richtung eigentlich vorgegeben. Das akzeptie-
re ich persönlich und denke, nun sind wir gut unterwegs. Beim Einreichen im Januar wusste ich das 
nicht. 
Ich möchte noch eine Bemerkung aus Schulleitungssicht und auch aus Sicht des Sekundarlehrers 
machen. Als Lehrer würde ich hier im Grossen Rat nie meinen eigenen Lohn zu steuern versuchen. 
Das habe ich gestern nämlich als Bedenken gehört. Mein Vorstoss betrifft nicht mich. Es geht um 
die Primarlehrerinnen und Primarlehrer. Und deren Verhältnisse kenne ich aus eigener Beobach-
tung. Wenn Sie einmal in eine Kindergartenklasse oder in eine Schulklasse auf der Unterstufe ge-
                                                
1 Der Bericht wurde in Folge der Motion 216-2013, LAGRev12 (Kropf, Bern) Lehreranstellungsbedingungen im interkantonalen Vergleich 

erstellt. Er beinhaltet eine Auslegeordnung verschiedenster Anstellungsbedingungen im Bereich der Lehrkräfte per 1. August 2015.  
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hen, dann wird Ihnen dort drin vielleicht sogar etwas schwindlig. Es ist unglaublich, was die Lehr-
personen auf der Primarstufe leisten, und ich denke, es ist nun wirklich an der Zeit, dass wir sie 
auch mit einem anständigen Lohn unterstützen.  
Nun habe ich noch eine allgemeine Bemerkung. Wir müssen wirklich aufpassen, damit wir nicht am 
Schluss die Situation haben, dass es wirklich nur noch ein Teilpensenberuf ist, den man so neben-
bei macht. Das darf nicht geschehen, und das ist wirklich das grösste Risiko für die Volksschule im 
Kanton Bern. Das macht mir Angst. 
 
Präsidentin. Danke für diese Erklärung zum zurückgezogenen Traktandum 20. Damit sind wir am 
Ende der Geschäfte der Erziehungsdirektion. Ich bedanke mich herzlich beim Regierungspräsiden-
ten und wünsche ihm noch einen schönen Tag.  
 
  
 
 
 
 


